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// Im Nachgang zu den im Februar abgeschlossenen Tarifverhandlungen gibt es neben der Lohnerhöhung um 
2 Prozent bzw. um 75 Euro für alle Gehälter, deren Vollzeit-Tabellenwert unter 3200 Euro liegt, rückwirkend 
ab 1. Januar 2017 weitere Veränderungen für Lehrkrä e im Arbeitnehmerverhältnis. Der Tarifdschungel ist 
nicht einfacher geworden. Vieles wird automa sch vom LBV umgesetzt, so z.B. die Lohnerhöhung. Einige 
Dinge allerdings bedürfen eines Antrags.//

Höhergruppierung

Einige wenige Lehrkrä e ha en infolge des Tarifvertrags Entgelt-
ordnung vom August 2015 die Möglichkeit, höhergruppiert zu wer-
den. Die alte Frist war Juli 2016. Die meisten Betroffenen haben ihre 
Anträge bereits gestellt. Diese Anträge gelten weiter.
Die Stufenzuordnung und die Entgeltwirksamkeit gelten rückwir-
kend ab 1. August 2015.

Wer eine Op on auf Höhergruppierung hat und noch keinen Antrag 
gestellt hat, kann dies noch bis 31. Mai 2017 nachholen. Die Stufen-
zuordnung gilt rückwirkend ab 1. August 2015; entgeltwirksam wird 
der Antrag aber erst zum 1. März 2017.

Angleichungszulage

Viele Lehrkrä e in den Entgeltgruppen 7 bis 11, die vor 1. August 
2015 eingestellt wurden, können die Angleichungszulage in Höhe 
von 30 Euro erhalten.
=> Die Frist hierfür ist unverändert der 31. Juli 2017.

Stufe 6 ab 1. Januar 2018 für die Entgeltgruppen 9 - 15

Die GEW hat diese Forderung in die Tarifverhandlungen einge-
bracht, die GEW hat von Anbeginn die „kleine E 9“ mitbedacht und 
wir haben unser Ziel erreicht!
Wer am 1.1.2018 bereits 5 Jahre in Stufe 5 war, kommt automa sch 
in die neue Stufe 6. Ist der Eurobetrag der individuellen Endstufe 
(in der Gehaltsmi eilung steht: 5 +) höher, als der Tabellenwert der 
neuen Stufe 6, so bleibt man einfach in der sogenannten individu-
ellen Endstufe. Ist die individuelle Endstufe höher, als der Wert der 
Stufe 5, aber niedriger, als die neue Stufe 6, so kommt man in die 
neue Stufe 6 wobei ein Strukturausgleich angerechnet wird.
=> hierfür ist kein Antrag nö g!

Wirkungsgleiche Erhöhung der „keinen E 9“
Die kleine Entgeltgruppe 9 endete bisher mit Stufe 4. Sie bekommt 
keine Stufe 5, sondern sta dessen eine Zulage. Wer am 1.1.2018 be-
reits 5 Jahre in der Stufe 4 war, erhält ab 1.1.2018 eine Zulage von 
53,41 €, ab 1.10.2018 dann weitere 53,40 €.
=> Diese Zulage muss man nicht beantragen!
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